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Paradigmenwechsel durch das Bundesteilhabegesetz

„Besondere Aufgabe 

der Eingliederungshilfe 

ist es, eine drohende 

Behinderung zu verhüten

oder eine Behinderung 

oder deren Folgen zu 

beseitigen oder zu 

mildern und die 

behinderten Menschen 

in die Gesellschaft 

einzugliedern.“ 

„Besondere Aufgabe 

der Sozialen Teilhabe 

ist es, die

gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben 

in der Gemeinschaft 

zu ermöglichen oder 

zu erleichtern.“

§ 53 SGB 

XII a.F.

§ 90 

SGB IX
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Ziele des Bundesteilhabegesetzes

Umsetzung der 

UN-BRK in 

nationales Recht

Trennung von 

Fach- und 

existenzsichernder 

Leistung

Mehr Steuerung

durch 

Eingliederungshilfe

-träger

Keine neue 

Ausgabendynamik



Auswirkung des BTHG in der Praxis

Bisher: 

Ein Bewohner backt gemeinsam mit 

einem Mitarbeiter einen Kuchen in der 

Gemeinschaftsküche. Dazu kaufen 

sie im Vorfeld alle Zutaten gemeinsam 

ein. 

Alle Leistungen werden durch den Sozialhilfeträger übernommen, 

egal wer diese Leistungen erbringt, wie oft sie erbracht werden und 

unabhängig davon, ob damit die individuellen Teilhabeziele des 

Bewohners erreicht werden (einrichtungszentrierte Leistungen).



Neu – durch das Bundesteilhabegesetz:

• Ein Bewohner backt gemeinsam mit 

einem Mitarbeiter einen Kuchen →

Eingliederungshilfeträger (FL)

• In der Gemeinschaftsküche →

Sozialhilfeträger (KdU)

• Dazu kaufen sie im Vorfeld alle Zutaten 

gemeinsam ein → Lebensmittel: 

Sozialhilfeträger  (Regelsatz) →

Einkauf-Assistenz Eingliederungs-

hilfeträger (FL)

Auswirkung des BTHG in der Praxis

• sehr hohe Komplexität!

• Vielfalt an 

unterschiedlichsten   

Themen erfordert 

interdisziplinäre 

Kompetenz!

• Jeder Mitarbeiter ist 

betroffen, egal ob 

Assistenzkraft, 

pädagogische Leitung 

oder Hausmeister!



Mittagsverpflegung –
Rechtliche Betrachtung – zwei Säulen:

§ 42b SGB XII Mehrbedarf

für die Mehraufwendungen bei 

gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung

§ 2 SvEV (zuletzt geändert durch Art. 1 V 

v. 06.11.2018 I 1842):

Sachbezugswert = 3,30 € tgl.

Auszahlung an/Beteiligung* von 

Menschen mit Behinderung

§ 113 Abs. 4 SGB IX

Übernahme der Aufwendungen der 

erforderlichen sächlichen 

Ausstattung, der personellen 

Ausstattung und der erforderlichen 

betriebsnotwendigen Anlagen des 

Leistungserbringers zur 

Ermöglichung der 

gemeinschaftlichen 

Mittagsverpflegung.

Vereinbarung in LV/VV!



Fachleistung – Existenzsicherung Kosten der 
Unterkunft   

Fachleistung 

EGH

> 125%

Sozialhilfe

-träger

(SGB XII)
Warmmiete 100%

Zuschlag 

(Warmmiete + 25 %)

EGH-

Träger

(SGB IX)

Fachleistungs-IB
EGH-

Träger

(SGB IX)

über LV/VV 

grs. Auszahlung an Klient

über LV/VV 



Das sozialrechtliche (ergänzte) Dreieck ab 2020 
am Beispiel besondere Wohnform

EGH-Träger

Leistungsberechtigte(r) Leistungserbringer

Sozialhilfeträger

Leistungs- und 

Vergütungsvereinbarung

WBV:

• Teil I: Leistungsangebot

• Teil II: Unterkunft und Verpflegung

Verwaltungsakt

Rahmenvertrag

Gesamtplan

§ 15 WBVG



Das neue Vereinbarungsrecht – ein roter Faden 

Neue Vorgaben für Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen

Wirksamkeit der Leistung als neuer Vereinbarungsinhalt

gesetzliches Prüfrecht 

Vergütungskürzung im Falle von Verstößen

Schiedsstellenfähigkeit aller Vereinbarungen



Die vier Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes

Reformstufe 1

01.01. / 01.04 2017

▪ Vorgezogene Änderungen 

im 

Schwerbehindertenrecht

▪ Höhere Freibeträge bei 

Einkommen und 

Vermögen

Reformstufe 2

01.01.2018

▪ Verfahrensrecht und 

Schwerbehindertenrecht 

als Teile 1 und 3 im SGB 

IX  neu geregelt

▪ Vertragsrechtreform der 

Eingliederungshilfe

▪ Verbesserung der 

Teilhabe am Arbeitsleben

▪ Einführung 

Gesamtplanverfahren der 

Eingliederungshilfe (nach 

SGB XII)

Reformstufe 3 

01.01.2020

▪ Recht der 

Eingliederungshilfe wird 

zu Teil 2 im SGB IX-neu

▪ Trennung von 

Fachleistungen der 

Eingliederungshilfe und 

existenzsichernde 

Leistungen

▪ Freibeträge bei 

Einkommen und 

Vermögen werden 

erhöht

Reformstufe 4

01.01.2023

▪ Neubestimmung des 

leistungsberechtigen 

Personenkreises in der 

Eingliederungshilfe 

(Regierungsentwurf 

Teilhabestärkungsgesetz)

Für die Jahre 2020 bis 2022, bzw. 

2023 wurden i.d.R. Übergangs-

vereinbarungen geschlossen

Quelle: Curacon - eigene Darstellung 
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Keine Trennung der Leistungen für 

Kinder- und Jugendliche in Einrichtungen



Die neue Struktur des SGB IX
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Nach der Überleitung ist vor der Umsetzung …. oder 
doch nicht?
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Der Umsetzungsstand in den Ländern – Schleswig-
Holstein 



Der Umsetzungsstand in den Ländern –
Schleswig-Holstein 

Eingliederungshilfeträger: 

Kreise und kreisfreien Städte; 

Land für übergeordnete, 

zentrale Steuerungs- und 

Koordinierungsaufgaben

Interessenvertretungen 

der Menschen mit 

Behinderungen zur 

Mitwirkung an den 

Rahmenverträgen (§ 131 Abs. 

2 SGB IX n.F.)

Möglichkeit der Einführung 

anlassloser 

Wirtschaftlichkeits- und 

Qualitätsprüfungen 

Arbeitsgemeinschaften (§ 94 

Abs. 4 SGB IX n.F.)

1. 

Teilhabestär-

kungsgesetz
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Umsetzung in 
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit



Kontakt
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0151 / 42 62 47 00

04331 / 77 00 48 50

Christiane.hasenberg@curacon-recht.de

Christiane Hasenberg

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Sozialrecht



▪ Diese Präsentation wurde ausschließlich für die Veranstaltungsteilnehmer erstellt. Diese Präsentation

darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Curacon anderen Personen zugänglich gemacht, im

Ganzen oder teilweise zitiert oder veröffentlicht werden. Curacon übernimmt für diese Präsentation keine

Verpflichtung und Haftung gegenüber den Teilnehmern oder anderen Personen. Wir weisen explizit darauf

hin, dass im Falle der nicht autorisierten Verwendung der Präsentation durch Dritte wir diesen gegenüber

keinerlei Verpflichtung und Haftung übernehmen und die Verantwortung ausschließlich bei diesen Dritten

liegt, ob sie Informationen, die ihnen zugänglich gemacht werden, als für ihre Zwecke tauglich erachten.

Die Verwendung unserer beruflichen Äußerungen zu Werbezwecken ist unzulässig.

▪ In den Fällen, in denen unsere Präsentation mit anderen Berichten oder Aussagen verbunden wird,

übernehmen wir keine Verpflichtung und Haftung für Berichte oder Aussagen anderer Personen. Die

vorliegende Präsentation ist unabhängig vom Inhalt solcher und anderer Untersuchungen oder

Darstellungen zu sehen.

Wichtige Hinweise zu Haftungsverhältnissen und 
Allgemeinen Auftragsbedingungen


